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Die Lnndsgemeittde von

ES bietet sich selten ein so auffallender Stoff zu Paral-
lclen dar, wie die Landsgcmcinde von 1820. Sie war ohne

Widerrede der Moment der größten Aufregung in unserm
Lande seit der Restauration der alten Verfassung bis zum

Jahr 1832; dennoch mangelt uns zur Stunde noch jedes

Denkmal derselben auf dem Gebiete der Oeffentlichkeit, wäh-
rend gegenwärtig solche geschichtliche Erscheinungen vielfach

öffentlich besprochen werden. ') Wir hatten damals noch

keine öffentlichen Blätter; sie konnten daher auch das An-
denken dieses sehr interessanten Zeitpunktes nicht aufbewahren.
Der nachfolgende Aufsatz ist dem auf der trogener Bibliothek
aufbewahrten schriftlichen Nachlasse des Herrn Obristl. Honner-
lag entnommen. Irren wir uns nicht, so verdient er daS

Zeugniß einer ganz unbefangenen Darstellung; jedenfalls
glauben wir schon darum den rechten Moment zur Veröffent-
lichung desselben wahrgenommen zu haben, weil noch so

manche Zeitgenossen leben, daß allfällige Berichtigungen dcS-

selben keiner Schwierigkeit unterliegen.

1820. April. Seit einiger Zeit herrschte ein Geist des

Mißvergnügens über die Obrigkeit bei Vielen in Trogen,
Wald und Speicher. Es wurden heimliche Versammlungen
gehalten. Als Deputirte derselben standen Johannes Zell-
wegcr im Obcrstall und Bleicher Hofstätter von Gais, im
Brändle wohnhaft, den 21. April vor die versammelten Vor-
sicher in Trogen und erklärten, daß sie gesinnt seien, ihre
Beschwerden einem ehrsamen großen Rathe vorzutragen; zu-

Die Redaction wollte ein hieher gehöriges, sehr wichtiges Actenstück

der Vergessenheit entreißen (Jahrg. 183K, Augstmonat und Wein-
monat) ; die Abonnenten konnten sich aber so wenig damit befreun-

den, daß wir cs nur als nnentgeldliche Zugabe werden vollenden
dürfen.



k>s

gleich verlangten sic, daß man ihnen einen RathShcrrn als

Beistand mitgebe. Die Vorsteher verweigerten es.

Am folgenden Sonntage wurde folgende obrigkeitliche Pro-
elamation auf den Kanzeln verlesen.

Wir Landammann und Nath des KantonS Appeuzell der
äusser» Nhodcn, thun kund hiemit unseren getreuen lie-
ben Mitlandleuteii!
Wenn Wir einerseits mit Vergnügen wahrnehmen, daß ein großer

Theil Unserer G. L. Landleute bey der obwaltenden Erneuerung des

Landbuchcs, ihre vaterländische Theilnahme an dieser, ihre Verfassung
und Gesetze, Rechte und Freyheiten angehenden Arbeit äussern und mit
lobcnswerthcm Eifer ans deren ungeschmälerten Fortbestand dringen: so

gereicht es Uns anderseits zum schmerzlichen Bedanren, daß schon seit

einiger Zeit Gerüchte und Unwahrheiten ausgestreut worven sind, die auf
boshafte Verbreitung falscher Begriffe über den Jnnhalt des neuen Land-

buch-Entwurfes hinzielen, wodurch der gute und redliche Landmann in
Besorgnisse und Unruh gesetzt, und unverdientes Mißtrauen in die Ge-

sinnungen und Absichten der Obrigkeit verbreitet wird-

Getreue Liebe Landlcute I Viele und wichtige Gründe, deren Anfüh-

rung hier zu weitläufig wäre, haben im Jahr 18IV Unsern Großen
Nath bewogen, die wieder eingctrettene Ruhe und den allgemeinen
Frieden zur bedachtsamen Durchsicht und Erneuerung des Landbuchs an-
zuwenden, welches seit der Landtheilung von lS97 mehrmals geschehen

ist, und bey den dermaligen so mannigfach veränderten Umständen und
innern und äussern Verhältnissen als zweckmäßig und nöthig erachtet

wurde. Der Anno gemachte erste Entwurf ist der Prüfung aller
Gemeindsvorstcher unsers Kantons unterlegt und deren Bemerkungen,
Wünsche und Vorschläge bey der Ausfertigung des zweyten Entwurfs
sorgfältig benutzt worden, den Wir Euch G. L. Landlcute! seiner Zeit
zur Annahme oder Verwerfung vorlegen, zuerst aber unsern Gesetzen

und althergebrachten Ordnung gemäß, hinlänglich bekannt machen woll-
ten, damit niemand unvorbereitet seine Meynung, Stimme und Hand
darüber geben müsse.

In ruhigem Bewußtseyn, die Hauptgrundlagen Unserer alten demo-
kratischen Verfassung, die Freyheiten und Rechte des Landmanns und
die Ehre und das Wohl Unsers Kankons mit Landesväterlichcr Sorg-
salt und in allen Treuen berücksichtiget zu haben: halten Wir es als
unter Unserer Würde, nur ein Wort über die abgeschmackten Ausstrcu-

ungcn : als ob im neuen Landbuchs - Entwurf das freye Wahlrecht des

Volkes an LandSgcmeinden und Kirchhören eingeschränkt, alle und sede
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Zcdel aufkündbar erklärt und die Absicht vorhanden sey, die abgcänder-
ten Artickcl vor ihrer gesetzlichen Bestätigung durch die Landsgemeinde
in Anwendung zu bringen und so fort. Wir, die von Euch selbst und

freywillig erwählte und von Euerem fernern Zutrauen und Wahlen ab-

hängende Obrigkeit, kennen Unsere Pflichten gegen Euch G. L. Land-
leute und gegen Uns selbst zu gut, als daß wir das Heiligthum Unserer

von den theuren Vorfahren ererbten Verfassung und Freyheiten, zu Uu-

serm und Unserer Nachkommen bleibenden Schaden schwächen, oder ir-
gend eine dem gemeinen Wesen nachtheilige Aenderung vorschlagen

wollten.

Bis nun der zweyte Landbuchs-Entwurf gar vollendet ist und von
hoher Behörde die weitcrn Verfugungen darüber getroffen worden sind,

crmahnen Wir Euch G. L. Landleute! solchen Personen, die durch lügen-
hafte Ausstreuungen Unsere wohlgemeinte Absichten verläumdcn und das

öffentliche Zutrauen gegen Uns untergraben wollen, keinen Glauben bey-
zumessen und fordern anbey jeden rechtschaffenen Landmann bey seiner

Ehre und Pflichten auf, die Urheber und Verbreiter der falschen und

boshaften Verläumdungen an Behörde anzuzeigen, und warnen jeder-

mann vor Umtrieben und Versammlungen deren Folgen schwer auf ihre
Urheber fallen könnten.

Erkennt durch Zustimmung des Großen Raths Montags den I7ten

April 1820.

Es gelang der obrigkeitlichen Proclamation nicht, die Auf-
rcgung zu stillen. Den 26. April standen folgende Abgc-
ordnete vor den großen Rath:

von Wald
Obristl. Jakob Schläpfcr, der das Wort für die Abgeord-

netcn führte, und Konrad Schlüpfer;

von Speicher

Rathshcrr Jakob Graf und Michael Kriemler;

von Trogen
Bleicher Ulrich Hofftätter und Johannes Rehstciner.

Diese Abgeordneten stellten mündlich und schriftlich das An-
suchen an den großen Rath, er möchte der bevorstehenden

Landsgemcinde folgende Fragen zur Entscheidung vorlegen:

„I. Ob man das alte Landbuch beibehalten wolle oder
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»nicht, oder ob man das neue cincr weitem Prüfung für
»ein Jahr unterwerfen wolle?" °)

»2. Ob bei künftigen Verbesserungen der LandcSgcsetze

»auch Privatleute oder bloß eine Odrigkeit beiwohnen sollen?"

»3. Ob die seit A. 1747 angenommenen Uebungen, die

»noch nicht im Landbuchc stehen, auch sollen vor die Lands-

»gemeinde gebracht und in's Landbuch eingetragen werden

»oder nicht?"
»4. Ob man nicht festsetzen wolle, daß in Zukunft keine

„neuen Artikel in das Landmandat aufgenommen werde», es

»sei denn, daß sie von cincr Landsgcmeinde angenommen und

»in's Landbuch eingetragen worden seien?"

Der große Rath beschloß, »den Deputirtcn das hochobrig-

»seitliche Mißfallen an ihrem Benehmen zu erkennen zu ge-

»bcn, daß sie ungeachtet des am letzten Sonntage verlesenen

»Edictés so wenig Zutrauen in die Obrigkeit setzen, und sol-

„len dieselben hiemit ernstlich crmahnt sein, die Obrigkeit in
„ihrem bereits bald zu Ende gebrachten Werke nicht zu stören,

»sondern ruhig abzuwarten, bis im Laufe des Jahres der

„vollendete Entwurf allgemein und genugsam bekannt gemacht

„und dem gemeinen Mann zur Prüfung und zur Annahme
„oder Verwerfung desselben an der Landsgcmeinde 1821
»werde vorgelegt werden. Sollten dieselben auf ihrem Be-
„gehren beharren und sich des zweiten Artikels im Landbuche
»bedienen wollen, so sollen sie schuldig sein, sich bis morgen
»Mittag bei'm Pcäsidio zu erklären, ob sie sich auf den Stuhl

Die Revision des Landbuchs war 1816 von dem großen Rath an
der Herbstiahrrechmmg in llrncisch beschlossen worden. Im März
1818 wurde der von der großräthlichen Commission bearbeitete
Entwurf den sämmtlichen Vorsteherschaften mit dem Auftrage mit-
getheilt, denselben ernstlich zu prüfen und ihre Ansichten, Einwürfe
und Wünsche hoher Behörde einzusenden. Die kleine Ausbeute von
Bemerkungen sollte, wie das schon 1819 geschehen war, auch im
Jahr 1820 im Schoße des großen Rathes in Berathung gezogen
werden, als die Arbeit durch die Landsgemeinde sistirt wurde.
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„begeben »vollen oder nicht, und sollen für jede Störung der

„Ruhe und Ordnung verantwortlich sein."

Die Deputirtcn waren der Unterstützung von Seite des

Volkes zu sicher, als daß dieser Beschluß sie von ihrem Vor-
haben völlig abgebracht hätte ^). Am folgenden Tage stand

H. Oberstl. Schlüpfer nochmals vor den großen Rath und

gab die Erklärung zu Protokoll, „daß er von den drei letzten

„Punkten des gestrigen Begehrens aus Auftrag und Bewilli-
„gung seiner Mitcommittirten abstehe, dagegen aber das ge-

„ziemende Ansuchen mache, daß der Rath den ersten Punkt

„an der nächsten Landsgemcinde in's Mehr nehmen möchte,

„um Ruhe und Ordnung im Varerlande und zwar besonders

„am Landsgcmeindtage erhalten zu können."

Der große Rath war unterdessen auch milder gestimmt wor-
den und beschloß, „daß wegen diesem ersten Artikel an der

„Landsgemcinde ein Vortrag vom Präsivio gemacht und die

„Verzichtleistung auf die übrigen drei Artikel zu Protokoll

„genommen werden solle. H. Landammann Oertli wurde

„sodann beauftragt, bis kommenden Sonntag ein Project zu

„machen, auf welche Art und Weise dieser Gegenstand dem

„Landvolkc vorzutragen sei." °)

(Schluß folgt.)

Berichtigung.
S. 74 haben wir irrig den großen Rath als die Behörde genannt,

welche über das dort besprochene Entschädigungsbegehrcn entschieden habe.

Die Sache wurde vielmehr vor dem Gcmeindcrath in Lutzenbcrg gütlich

zwischen Bevollmächtigten der Klägerinn und der Erben des vr. Kern

erledigt.

') Wörtlich aus dem Protokolle des großen Rathes.

Nur Michael Kriemler zog sich zurück.

Ebenfalls wörtlich aus dem Protokolle deS großen Rathes.
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